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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betriff t 

 

Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und sonstige Vereinigungen und Initiativen im 
Stadtbezirk Münster-Ost - Nachtrag 
 
 
 
Beratungsfolge 
 

   16.09.2021 Bezirksvertretung Münster-Ost Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 

Der Verein TuS Saxonia Münster im Stadtbezirk Münster-Ost erhält, auf seinen nach Frist 
eingegangenen Antrag, für eine Einzelveranstaltung – Feriencamp – einen Zuschuss in 
Höhe von 400 Euro. 

 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

Teilergebnisplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 0101 Bezirksvertretungen 2021   

Zeile 15 Transferaufwendung  400   

 
 
 
 
Begründung: 

 
Nach § 37 Abs. 1 Buchstabe d der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind die 
Bezirksvertretungen für die Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und sonstiger 
Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk zuständig. Für die Gewährung von Zuschüssen gelten 
die von der Bezirksvertretung Münster-Ost beschlossenen Richtlinien (Anlage). 
 

Amt für Bürger- und 

Ratsservice 

 

31.08.2021 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Schnell 

Telefon: 492-1620 oder 492-

1660 

SchnellC@stadt-

muenster.de 
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Am 16.07.2021 hat der Verein TuS Saxonia Münster einen Zuschussantrag für ein Feriencamp für 
Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren in den Sommerferien 2021 eingereicht. Der Verein zählt ca. 966 
Mitglieder und hat bisher noch nie einen Antrag auf einen Zuschuss bei der Bezirksvertretung 
Münster-Ost gestellt.  
 
Das Feriencamp entspricht den Richtlinien der Gewährung von Zuschüssen des Stadtbezirkes 
Münster-Ost, da aktiv Kinder und Jugendliche bei dieser Maßnahme einbezogen werden. Das 
Feriencamp ist daher besonders förderungswürdig. 
 
Die der Bezirksvertretung Münster-Ost zur Verfügung gestellten freiverfügbaren Mittel sind noch nicht 
erschöpft, so dass der beantragte Zuschuss in Höhe von 400 Euro aus den Mitteln der 
Bezirksvertretung bewilligt und ausgezahlt werden kann.  
 
Das Gremium hat sich in seiner Sitzung vom 19.08.2021 trotz Ablauf der Antragsfrist, aus den 
vorgenannten Gründen für die Zulässigkeit des Zuschussantrages ausgesprochen. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schnell 
 
 
 
 
Anlagen: 
 

Anlage A 
Anlage: Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und sonstige Vereini-
gungen und Institutionen im Stadtbezirk Münster-Ost 
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